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Liebe Leserinnen und Leser,

ab der 7. Bekanntgabe der Ril 406 „Fahren und Bauen“, gültig ab
15. August 2001, sind Regelungen für die Sicherung des Eisenbahnbetriebes,

wie beispielsweise Maßnahmen bei aufgehobener Signalabhängigkeit,
vormals in 5.2 der Betra enthalten, unter 5.1 in der Betra anzuweisen.

Diesen Sachverhalt möchten wir zum Anlass nehmen, erneut auf die
Bedeutung solcher Regelungen hinzuweisen. Es ist festzustellen, dass solche

Sachverhalte wie „aufgehobene Signalabhängigkeit“ im Wissen einiger
Mitarbeiter langsam aber stetig in den Hintergrund zu rücken drohen.

Wer auf einem mechanischen Stellwerk Drahtseilbruch selbst miterlebt hat,
für den werden wohl die Zusammenhänge ein Arbeitsleben lang gewärtig sein.

Diese Feststellung soll keinesfalls unsere moderne und leistungsfähige Technik
abfällig oder negativ bewerten. Aber wenn man sich beim Zustimmen von
Zugfahrten primär mit kleinen Tasten oder gar mit Stift oder Mausklick und

Bildschirm beschäftigen muss und nicht durch eigene Fortbildung erlerntes,
aber wenig angewandtes Wissen aufrecht erhält, könnten Begriffe wie

„Signalabhängigkeit“ oder „Weichenverschluss“ und „Überdeckung“ langsam
in den Hintergrund des „Speichers“ gelangen und „gezipt“ werden. Wenn

„aufgehobene Signalabhängigkeit“ beantragt oder angewiesen wird, müssen
alle Beteiligten (bei Betra-pflichtigen Bauarbeiten schon die an der

Betra-Erstellung Beteiligten) auch wissen, wie sie damit umzugehen haben.

Unstrittig ist, dass hin und wieder, manchmal auch gehäuft, instand gehalten
oder gebaut werden muss. Und da sind vorübergehende Eingriffe in bestimmte

Teile, Stromkreise, Relais, Schaltgruppen, Software … der Leit- und
Sicherungstechnik nicht immer vermeidbar. Ist „aufgehobene Signal-

abhängigkeit“ angewiesen, so geschieht das als Regel für die Sicherung des
Eisenbahnbetriebes, wie in der Ril 406 eindeutig formuliert.

In diesem Heft erläutern wir Ihnen einige Zusammenhänge bezüglich der
Signalabhängigkeit und der aufgehobenen Signalabhängigkeit, die vielleicht

auch für unsere Triebfahrzeugführer interessant sind. Denn sie sollten
wissen, dass sich nichts Geheimnisvolles dahinter verbirgt, wenn sie einen
Befehl C oder einen La-Eintrag zur Geschwindigkeitsverminderung mit der
Begründung „Weichen außer Abhängigkeit von Signalen“ erhalten, sondern

dass es eine reguläre Maßnahme zum Nachweis gleicher Sicherheit bei
bestimmten Eingriffen in die Leit- und Sicherungstechnik infolge von Instand-

haltungs- oder Bauarbeiten ist.

In der Hoffnung, Ihnen auch in diesem Heft wieder interessante Lektüre
geboten zu haben,

Ihr „BahnPraxis“-Redaktionsteam

Editorial

Signalabhängigkeit
Mit dem Begriff der Signalabhängigkeit
bzw. der „aufgehobenen Signalabhän-
gigkeit“ beschäftigt sich dieser Artikel.

Seite 123

Annahme von gefährlichen Gütern
– RID-Strukturreform
Die wichtigsten Änderungen des neuen
RID erfahren Sie hier.

Seite 125

Leserforum
Störung der Zugnummernmeldeanlage
sowie PZB-Störung, das sind die The-
men unseres Leserforums.

Seite 128

Arbeiten an Bahnanlagen
im Winter
Der nächste Winter kommt bestimmt
und dadurch werden auch die Arbeiten
im Gleisbereich z.B. durch plötzlich ein-
tretende Schneefälle etc. erschwert. Im
Sinne „sicher arbeiten, es lohnt zu
leben“, weist der Artikel nicht nur auf
Gefahren hin, sondern zeigt richtige Ver-
haltensweisen auf.

Seite 129
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Der Begriff
Signal-
abhängigkeit

1. Das Hauptsignal darf sich
erst dann auf Fahrt stel-
len lassen, wenn alle zu
der betreffenden Zugstra-
ße gehörenden Weichen,
Riegel und Flanken-
schutzeinrichtungen in
der erforderlichen Stel-
lung stehen.

2. Diese Einrichtungen müs-
sen in dieser Stellung fest-
gehalten werden, solan-
ge das Signal auf Fahrt
steht.

(sinngemäß aus: „Stellwerks-
dienst von A bis Z“ Arnold/
Naumann 1976)

Aus dieser Kurzdefinition ergibt
sich:

� Die Signalabhängigkeit hat
nur im Zusammenhang mit
der Fahrtstellung eines
Hauptsignals Bedeutung.

� Die Wirkung der Signalab-
hängigkeit verhindert die
Fahrtstellung eines Haupt-
signals, wenn mindestens
eine Weiche, ein Riegel oder
eine Flankenschutzeinrich-
tung aus der betreffenden
Zugstraße sich nicht in der
erforderlichen Stellung be-
findet.

Eisenbahn-
Bau- und
Betriebsordnung
(EBO) § 14 Abs. 9

In der Eisenbahn-Bau- und Be-
triebsordnung (EBO) wird
Signalabhängigkeit ab einer
zulässigen Geschwindigkeit
über 50 km/h gefordert:

„Weichen, die mit mehr als
50 km/h gegen die Spitze
befahren werden, müssen
von den für die Zugfahrt gül-
tigen Signalen derart abhän-
gig sein, dass die Signale
nur dann in Fahrtstellung ge-
bracht werden können, wenn
die Weichen für den Fahr-
weg richtig liegen und ver-
schlossen sind (Signalab-
hängigkeit). Hierbei sind fern-
gestellte Weichen, die von
Reisezügen gegen die Spit-
ze befahren werden, gegen
Umstellen unter dem Zug
festzulegen oder einzeln zu
sichern.“

Regelwerk
der Deutschen
Bahn AG

� Das technische Regelwerk
der DB hat die Aufgabe,
mindestens die Anforderun-

gen der EBO zur Herstel-
lung der Signalabhängigkeit
durch technische Vorgaben
(Grundsätze für sicherungs-
technische Planungen) zu
erfüllen.

� Das betriebliche Regelwerk
der DB legt Maßnahmen zur
Erreichung der erforderlichen
Sicherheit fest, die bei auf-
gehobener Signalabhän-
gigkeit zu realisieren sind
(siehe Fahrdienstvorschrift,
DS/DV 408.0601 Abs. 4
und 5)

Anmerkung:
Weitere Abhängigkeiten zum
Hauptsignal wie Bahnüber-
gangss icherungsan lagen
(BÜSA), Block- und Gleisfrei-
meldeanlagen werden nicht in
den Begriff der Signalabhän-
gigkeit einbezogen. (BÜSA ha-
ben in der Regel eigene Aus-
schaltkriterien, Block- und Gleis-
freimeldeanlagen eine „Vorprüf-
funktion.“)

Aufgehobene
Signal-
abhängigkeit

Die Signalabhängigkeit gilt als
aufgehoben, wenn das Haupt-
signal auf Fahrt gestellt werden
kann, ohne dass alle zur Zug-
straße gehörenden Weichen,
Riegel und Flankenschutzein-
richtungen in der erforderlichen
Stellung stehen und in dieser �

Die Signalabhängigkeit
Michael Schoeneich, DB Netz, NBB 1 Ost, Berlin

Aus der DS/DV 408 „Züge fahren und Rangieren“ – Fahrdienstvorschrift – (FV) ist den Mitarbeitern im Bahnbetrieb
der Begriff der Signalabhängigkeit geläufig. Viele kennen noch den genauen Wortlaut der Definition, der nicht

mehr in der derzeit gültigen Ausgabe der Fahrdienstvorschrift enthalten ist, jedoch geht die FV auf die aufgehobene
Signalabhängigkeit und die daraus resultierenden Maßnahmen ein. Im folgenden Artikel soll näher auf die Signal-

abhängigkeit eingegangen werden.

Eventuell vorhandene Abhängigkeiten zu Ersatzsignalen bzw. Signalen Ra 12 (DV 301) oder Sh 1 (DS 301)
werden hier nicht behandelt.

In der Eisenbahn-Bau-

und Betriebsordnung

(EBO) wird Signal-

abhängigkeit ab

einer zulässigen

Geschwindigkeit über

50 km/h gefordert.
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mindestens solange verschlos-
sen bleiben, wie das Hauptsig-
nal einen Fahrtbegriff zeigt.

Dies erfordert Maßnahmen
zur Umsetzung gleicher Si-
cherheit (siehe Fahrdienst-
vorschrift, DS/DV 408.0601
Abs. 4 und 5).

Um den Sachverhalt der aufge-
hobenen Signalabhängigkeit
bewerten zu können, sind vom
Stellwerkspersonal Kenntnisse

a) über die in einer Zugstraße
enthaltenen Verschlüsse
(sicherungstechnische Ver-
schlussunterlagen, örtliche
Einweisung und Prüfung),

b) über das ordnungsgemäße
Wirken von Zungen- oder
Herzstückverschlüssen
(z.B. erforderliche Überde-
ckung von Verschlussklam-
mer und Schieberstange)
bzw. anderer vorhandener
Einrichtungen von Weichen,

c) Kenntnisse über die Flan-
kenschutzeinrichtungen,
um gefährdende Fahrten
verbieten zu können

d) und über die Begriffe „Fach-
kraft“ nach DS/DV 408 so-
wie „Fachkraft LST“ und
„technische Fachkraft“ nach
Modul 482.9001

erforderlich.

Die technische Fachkraft benö-
tigt darüber hinausgehend
umfangreiche Kenntnisse über
a) das notwendige Vorhan-

densein von Sicherungs-
splinten bzw. -blechen an
Weichen, Riegeln und Gleis-
sperren,

b) die Sicherheit von Einrich-
tungen der Weichenver-
schlüsse, des Verschluss-
kastens (-register), von Er-
satzschlüsseln, und von zahl-
reichen bauartbedingten si-
cherungstechnischen Ein-
richtungen der Stellwerke

c) und die Auswirkungen vom
Abbinden einzelner Weichen,
Gleissperren oder Riegel auf

eine bestehende Signalab-
hängigkeit.

Erklärung zur
Signal-
abhängigkeit im
Arbeits- und
Störungsbuch

Durch die technische Fachkraft
(Berechtigungsausweis oder
Berechtigungsschein) darf die
Signalabhängigkeit als aufge-
hoben erklärt werden. Dieser
Eintrag wird in Spalte 4 für
„Auswirkungen der Arbeiten,
Unregelmäßigkeiten und be-
trieblichen Maßnahmen“ vorge-
nommen und muss Angaben
über

� die betroffene(n) Stellein-
heit(en) ,

� die Zulässigkeit der Haupt-
signalbedienung

� und über betriebliche Maß-
nahmen (z.B. erforderlicher
Handverschluss, Vmax =
50 km/h usw.) beinhalten.

Bauarbeiten

Wie bereits dargelegt, entschei-
det die zuständige technische
Fachkraft im Einzelfall über die
Notwendigkeit, die Signalab-
hängigkeit aufzuheben.

Bei Bauarbeiten kann aber auch
in 5.1 der Betra angeordnet sein,
die Signalabhängigkeit aufzu-
heben. In diesem Fall sind die
(betrieblichen) Maßnahmen bei
aufgehobener Signalabhängig-
keit beschrieben.

Schluss-
folgerungen

� Den Begriff der Signalabhän-
gigkeit allgemeingültig zu
definieren ist nicht zweck-
mäßig, da er immer im Zu-
sammenhang mit einer oder

mehreren speziellen Zugstra-
ßen zu betrachten ist.

� Der Begriff der Signalab-
hängigkeit wird im Regel-
werk der DB weitläufiger
angewandt als die EBO
gesetzlich mindestens vor-
gibt. (EBO: spitzbefahrene,
FV: befahrene Weichen)

� Der Begriff der Signalabhän-
gigkeit umfasst in der Regel
nicht die Abhängigkeit ei-
ner Bahnübergangssiche-
rungsanlage (BÜSA) zu
einem Hauptsignal, da die
Freigabe der BÜ-Sicherung
keine zwingende Abhängig-
keit von der Zugstraßenauf-
lösung hat.

� Die Erklärung über das Auf-
heben der Signalabhängig-
keit im Arbeits- und Stö-
rungsbuch hat den Zweck,
die Hauptsignalbedienung
zu ermöglichen und damit
die höchstmögliche Si-
cherheit der verbliebenen
Abhängigkeiten der Zugstra-
ße zum Hauptsignal zu nut-
zen.
(Eine Fachkraft bzw ein Fahr-
dienstleiter darf auf eine der-
artige Maßnahme, wenn sie
z.B. in einer Betra gefordert
ist, nicht verzichten!)

� Auch im Zeitraum aufgeho-
bener Signalabhängigkeit
können Störungen auftreten,
die mit dem Zustand der auf-
gehobenen Signalabhängig-
keit nichts zu tun haben. Die-
se können u. a. dadurch si-
cher erkannt werden, dass
das Signal nicht in die Fahrt-
stellung gelangt.

� Bei Fahrten auf Ersatzsignal,
Linksfahrtersatzsignal (DV
301), Falschfahrt-Auftrags-
signal (DS 301), Vorsichtsig-
nal ist nicht die Signalab-
hängigkeit aufgehoben,
denn es besteht keine.
(Das Hauptsignal wird
nicht bedient!)

BahnPraxis spezial

Den Begriff der

Signalabhängigkeit

allgemeingültig zu

definieren ist nicht

zweckmäßig,

da er immer im

Zusammenhang mit

einer oder mehreren

speziellen Zugstraßen zu

betrachten ist.
�

�
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Annahme von gefährlichen
Gütern – RID-Strukturreform

Jörg Machert, Gerd Schneider (CBB 31), Mainz

Zum 1. Juli 2001 ist das neue RID (Ordnung für die internationale Eisenbahnbeförderung gefährlicher Güter) mit einer
Übergangsfrist von 18 Monaten in Kraft getreten. Im Hinblick auf die Übergangsregelungen im umstrukturierten RID

muss einerseits davon ausgegangen werden, dass die Versender vielfach noch die derzeit gültigen Vorschriften
anwenden. Andererseits kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, dass Sendungen bereits nach dem neuen

RID aufgeliefert werden.

Weiter wird nun bei DB Cargo die gesamte Auftragsbearbeitung einschließlich der Vorprüfung vom
KundenServiceZentrum (KSZ) in Duisburg vorgenommen. Dadurch haben sich einige Änderungen bei der Annahme

von Wagenladungen mit RID-Gütern gegenüber dem bisherigen Verfahren in der Praxis ergeben.

In diesem Beitrag haben wir daher die wichtigsten Neuerungen zusammengestellt, die bei der Annahme gefährlicher
Güter von den Lokrangierführern zu beachten sind:

� Einträge im Beförderungspapier RID (neu) – RID (alt)
� Prüfunterlage für Gefahrgut (Mustereinträge neues RID)

� Prüfungen beim Versand von RID-Gütern mit der Eisenbahn  �

Lokrangierführer in der Praxis
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Einträge im
Beförderungs-
papier

Benennung/Bezeichnung
des Gutes
Nach RID (neu) muss die offizi-
elle Benennung für die Beförde-

rung grundsätzlich gleich lau-
ten wie eine in Kapitel 3.2, Ta-
belle A in GROSSBUCHSTA-
BEN dargestellte Eintragung
und durch die Angabe der UN-
Nr., Klasse und ggf. Verpa-
ckungsgruppe und die Groß-
buchstaben „RID“ ergänzt wer-
den.

Bei Beförderung nach RID (alt)
muss die Bezeichnung des
Gutes grundsätzlich gleich
lauten wie eine in den jeweili-
gen Stoffaufzählungen der ein-
zelnen Klassen durch Kursiv-
schrift hervorgehobenen Kenn-
zeichnungsnummern (UN-
Nummern) und Benennungen
und durch die Angabe der
Klasse, der Ziffer/Blatt und
ggf. der Gruppe der Stoffauf-
zählung sowie die Abkürzung
„RID“ ergänzt werden (Abbil-
dung 1).

Abbilung 2:
Prüfunterlage für Gefahrgut
(Mustereinträge neues RID).

Abbildung 1:
Benennung/Bezeichnung

gefährlicher Güter mit Kenn-
zeichnungsnummer.

31     xxxxxxxxxxx  Bezeichnung des Gutes 32

 RID       ja

neu:
1944, SICHERHEITSZÜNDHÖLZER,
4.1, III, RID

alt:
BEFÖRDERUNG NACH DEM VOR DEM 01.JULI 2001 GÜLTIGEN RID

1944, Sicherheitszündhölzer,
4.1, Ziffer 2c), RID

Allgemeines

Die Annahme von Wagenladun-
gen mit RID-Gütern wird grund-
sätzlich anhand der Angaben in
den Beförderungspapieren voll-
zogen. Ob das Gut zur Beför-
derung zugelassen ist, wird
durch das KundenServiceZen-
trum (KSZ) Duisburg geprüft.
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Prüfungen beim
Versand von
RID-Gütern mit
der Eisenbahn

Ein vorgeprüftes
Beförderungspapier liegt vor
Annahme bei Vorliegen eines
vorgeprüften Beförderungspa-
piers/CIM-Frachtbriefs/Daten-
blatts bei Abfahrt der Bedie-
nungsfahrt:

Im Versand wird bei der örtli-
chen Auftragsbearbeitung zu
jeder Gefahrgutsendung durch
das KSZ ein vorgeprüftes Be-
förderungspapier/CIM-Fracht-
brief/Datenblatt ausgedruckt.

Diese Unterlagen übergibt der
Mitarbeiter der örtlichen Auf-
tragsbearbeitung dem Lrf/Rb
der Bedienfahrt zur Annahme
der Sendungen.

Ein vorgeprüftes Beförde-
rungspapier liegt nicht vor
Wenn bei Abfahrt ein vorge-
prüftes Beförderungspapier/
Datenblatt oder ein CIM-Fracht-
brief nicht vorliegt, kann es
sein, dass der Kunde
a) den Wagen mit Original-

frachtbrief nach Muster PKL
oder CIM übergibt oder

b) der Kunde den Auftrag an
das KSZ noch nicht abge-
setzt hat bzw. die Bearbei-
tung des Kundenauftrags
im KSZ noch nicht abge-
schlossen ist.

Zu a)
Der Frachtbrief/CIM-Fracht-
brief einschließlich erforderli-
cher Begleitpapiere (z.B. Un-
fallmerkblätter) wird vom Kun-
den zusammen mit dem Wa-
gen übergeben.

Zu b)
Nach vorheriger Vereinbarung
mit dem Kunden übergibt die-
ser dem Lrf/Rb eine Überga-
beliste/einen Übergabe-
schein mit allen gefahrgutrele-
vanten Angaben sowie die er-
forderlichen Begleitpapiere (z.B.
Unfallmerkblätter).

Hinweis:
Die Übergabeliste/der Über-
gabeschein dient nur als Be-
förderungspapier bis zum
Knotenbahnhof und ist auf
dem Triebfahrzeug mitzufüh-
ren.

Für die Vorprüfung und An-
nahme durch den Lrf/Rb muss
in beiden Fällen von dem DB
Cargo Bahnhof evtl. in Abstim-
mung mit dem KSZ eine kun-
denbezogene Prüfunterlage
für Gefahrgut erstellt werden.
Vor der Annahme von RID-Gü-
tern prüfen Sie (Vorprüfung), ob
die Angaben in der Übergabe-
liste/dem Übergabeschein/dem
Frachtbrief/CIM-Frachtbrief mit
den Angaben in der Prüfunter-
lage  (Abbildung 2) übereinstim-
men.

Wichtiger Hinweis:
Fehlt bei der Abholung
von Wagen das Beförde-
rungspapier vom KSZ
oder wird vom Kunden
kein Frachtbrief/CIM-
Frachtbrief oder keine
Übergabeliste/kein Über-
gabeschein übergeben
und kann auch nach
Rücksprache mit dem DB
Cargo Bahnhof der Auf-
trag nicht fernmündlich
übermittelt oder das Be-
förderungspapier vom
Kunden nicht rechtzeitig
herbeigebracht werden,
müssen die Wagen ste-
hen bleiben!

Bei der Annahme von RID-
Gütern prüfen Sie, außer
den nach Modul 936.0554
ohnehin durchzuführen-
den Prüfungen (Abbildung
3), ob

� an den Wagen/Containern
die Großzettel (Placards)/
Rangierzettel gemäß Beför-
derungspapier/Prüfunterla-
ge angebracht sind,

� an Kesselwagen/Tankcon-
tainern usw. die orangefar-
benen Kennzeichnungen
vorhanden sind und mit den
Angaben im Beförderungs-
papier übereinstimmen,

� bei Kesselwagen mit Gasen
der Klasse 2 (ausgenommen
UN-Nr. 1001, 2073, 3318)
der orangefarbene Streifen
vorhanden ist,

� bei Kesselwagen mit Gasen
der Klasse 2 die gültige
Klapptafel aufgeschlagen
und gesichert ist und der Be-
nennung des Gases im Be-
förderungspapier entspricht,

� Kesselwagen mit Gasen der
Klasse 2 nicht überfüllt sind.

Festgestellte Unstimmigkei-
ten und Mängel müssen vor
Übernahme der Sendungen
vom Absender selbst oder in
seinem Auftrag abgestellt
sein!

Abbildung 3:
Checkliste für Versand von RID-Gütern mit der Eisenbahn.

�

�
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BahnPraxis Leserforum

Gestörte PZB-Streckeneinrichtung

Auf der rechten Rheinstrecke,
besonders im Abschnitt Bonn-
Beuel bis Linz/Rhein wird das
fernmündliche Zugmeldever-
fahren durch die Zugnummern-
meldeanlage ZNP 801 der Fa.
Philipps ersetzt. Die Zugnum-
mernmeldenanlage besteht aus
dem Zugzeitdrucker, der Ein-
gabe- und Kontrollanzeigeein-
heit und dem Dispositionsmo-
nitor. Gemäß den Örtlichen
Richtlinien (ÖRil) zur DS 408
bilden alle drei Geräte gemein-
sam die Zugnummernmeldean-
lage. Fällt auch nur ein Teil der
Anlage aus, schreiben die ÖRil
die Einführung fernmündlichen
Zugmeldeverfahrens vor.

Hier stellt sich eine im Kollegen-
kreis eifrig diskutierte Frage:
Beim Ausfall des Dipositions-
monitors wird gemäß ÖRil das
Zugmeldeverfahren eingeführt.
Und hier scheiden sich „nun die
Geister“. Einige Kollegen ver-
treten die Meinung, dass es
völlig ausreichend ist, lediglich
die Zugmeldungen der auf die
betroffene Zugmeldestelle, wo
der Monitor ausgefallen ist, zu-
laufenden Züge zu erhalten. Eine
Abmeldung von Zügen von der
betroffenenen Zugmeldestelle
zu den benachbarten Zugemel-
destellen, wo der Monitor ja

funktioniert, sei aus eben die-
sem Grund nicht erforderlich –
sie sei überflüssig, da dort ja alle
Zugbewegungen bekannt sind.
Nach meiner Meinung und der
anderer Kollegen ist das Zug-
meldeverfahren von der gestör-
ten Zugmeldestelle „in alle Rich-
tungen“ einzuführen. Die DS
408.0221 lässt unserer Lesart
nach eine Unterscheidung, in
die eine Richtung wird abge-
meldet und in der anderen Rich-
tung wird zwischen den glei-
chen Zugmeldestellen nicht
abgemeldet, nicht zu.

Analog hierzu müsste ja auch
das Zugmeldeverfahren im Rah-
men von Räumungsprüfung auf
Zeit nicht nur für die betroffene
Richtung durchgeführt werden,
da die DS 408.0221 (7)b) vor-
schreibt: …Züge müssen je-
doch fernmündlich angeboten
und angenommen sowie abge-
meldet werden, wenn … 2.
Rückmelden eingeführt ist oder
bei Räumungsprüfung auf Zeit
die Räumungsprüfung zu be-
stätigen ist…“

Auf Ihre Antwort sind wir sehr
gespannt.

Joachim Mührer,
Fdl Niederdollendorf

BahnPraxis:
In Ihrer Anfrage beschreiben Sie
eine Form der Störung einer Zug-
nummernmeldeanlage der Bau-
form ZNP 801, Fa. Philips. Diese
„signaltechnisch nicht sicheren
Anlagen“ werden in DS/DV
408.0221 Abs. 7 als sog. „Tech-
nische Meldeeinrichtungen“ be-
zeichnet, die das fernmündliche
Zugmeldeverfahren ersetzen.

Das Betriebliche Regelwerk
unterscheidet beim Einsatz die-
ser Einrichtungen nicht zwi-
schen einzelnen Komponenten
dieser Anlagen, wie ZN-Drucker,
Eingabekontrollanzeige (EKA)
oder ZN-Monitor.

Bezogen auf Ihre Frage bedeu-
tet dies, dass grundsätzlich alle
Störungen solcher Anlagen,
auch wenn nur Teilkomponen-
ten, wie z.B. der ZN-Monitor,
auf einer Betriebsstelle betrof-
fen sind, betrieblich als Störung
der gesamten Anlage betrach-
tet werden. Hintergrund ist die
uneingeschränkte Aufrechter-
haltung einer gerichtsfesten Do-
kumentation des Betriebsablaufs
sowie die volle Verfügbarkeit der
Teilkomponenten dieser techni-
schen Meldeeinrichtungen.

Wir folgen Ihrer Argumentation,
dass beim Ausfall nur eines ZN-
Monitors auf einer Betriebsstelle
es theoretisch nur erforderlich

wäre, alle auf diese Betriebsstel-
le zulaufenden Züge über das
redundante Zugmeldeverfahren
abzuwickeln, die ablaufenden
Züge sind ja bei ordnungsge-
mäß arbeitenden ZN-Anlagen
der benachbarten Betriebsstel-
len dort weiterhin sichtbar.

Da für den Anwender aus be-
trieblicher Sicht jedoch nicht
zweifelsfrei feststellbar ist, ob
der Ausfall von Teilkomponen-
ten nicht auch zu Verfälschun-
gen bei der Weitergabe sowie
zu einem Verlust von Zugmel-
dedaten an die benachbarten
Betriebsstellen führt, schreibt
die Fahrdienstvorschrift für alle
Arten von Störungen dieser
technischen Meldeeinrichtun-
gen grundsätzlich die Einfüh-
rung des Zugmeldeverfahrens
vor (fail-safe-Prinzip).

Gemeint ist hierbei nicht nur ein
einseitiges Einführen dieses Ver-
fahrens, sondern das beidseiti-
ge Einführen des mündlichen
Zugmeldeverfahrens von und zu
den benachbarten Zugmelde-
stellen.

Wir hoffen Ihnen und Ihren Kolle-
gen damit eine ausreichende Ant-
wort auf Ihr Problem gegeben zu
haben. Sollten weitere Fragen
bestehen, so stehen wir Ihnen
für weitere Auskünfte jederzeit
gerne zur Verfügung.

Meine Frage nun an „BahnPra-
xis“: „Liege ich mit meiner Be-
hauptung richtig oder gibt es
eine anders lautende Lehrmei-
nung dazu?“

BahnPraxis:
Selbstverständlich stimmen wir
mit Ihnen überein, dass ein Zug

einen Befehl C mit höchstens
100 km/h ausgehändigt bekom-
men muss, wenn der 1000-Hz-
Magnet eines Vorsignals, wel-
ches an einem Hauptsignal an-
geordnet ist, gestört ist.

Insofern haben Sie die Frage
des EiB richtig beantwortet.

Ergänzend dazu folgender all-
gemeingültiger Grundsatz:

Gestörte Zugnummermeldeanlage

Neulich stellte ein EiB mir die
Frage, welcher der in der Regel
408.0611 Abs. 1b Nr. 1 ge-
nannte Zugfolgeabschnitt ge-
meint sei, der mit höchstens
100 km/h befahren werden darf.
Wenn bei einer gestörten PZB-
Streckeneinrichtung ein Signal
betroffen ist, an welchem sich
gleichzeitig ein Vorsignal befin-
det,  sind  –  meiner  Meinung
nach – Züge durch Befehl C zu
beauftragen, auch den folgen-
den hinter dem Signal liegen-
den Zugfolgeabschnitt mit
höchstens 100 km/h zu befah-
ren. So jedenfalls habe ich sinn-
gemäß auch die Frage unseres
jungen EiB beantwortet.

Der Zugfolgeabschnitt (im Bahn-
hof entsprechend der Gleisab-
schnitt zwischen zwei Haupt-
signalen), für den die Geschwin-
digkeitsbeschränkung gilt, ist
stets derjenige, in dem die An-
näherung an das Hauptsignal
mit der zuzuordnenden gestör-
ten Einrichtung stattfindet.

Folgende Abbildung dient zur
Veranschaulichung:

1000/20005001000 2000

Sbk 1 Sbk 5Sbk 3

V = 100 km/h
wenn 500 Hz oder 2000 Hz des Sbk 3 oder 1000 Hz des Vsig zu Sbk 3

gestört

V = 100 km/h
wenn 1000 Hz des Vsig zu Sbk 5 gestört

�

�

�

�
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Es gibt zahlreiche Arbeiten an
Bahnanlagen, die bei jedem
Wetter ausgeführt werden müs-
sen. Dies können z.B. Bau-
maßnahmen sein, Instandhal-
tungsarbeiten, Vermessungsar-
beiten, Instandsetzungsarbei-
ten, Lerngänge oder Tätigkei-
ten im Zusammenhang mit der
Beseitigung von Unfallfolgen,
wie z.B. Beschädigungen an
Sicherungseinrichtungen von
Bahnübergängen. Solche Ar-
beiten werden durch die be-
sonderen Gefahren, die auf
Grund der Witterung in der
„dunklen Jahreszeit“ entstehen,
beeinflusst.

Besondere Witterungsfaktoren
sind z.B.:
� Dämmerung, Dunkelheit
� Regen,
� Nebel,
� Schnee,
� Glatteis, Eisregen.

Im Folgenden werden diese
Witterungsfaktoren einer nähe-
ren Betrachtung unterzogen.
Die Reihenfolge ist nicht als
Wertung zu verstehen, denn die
einzelnen Faktoren können in

unterschiedlichsten Kombinati-
onen vor Ort auftreten.

Dämmerung
und Dunkelheit

� Bei Einbrechen der Dämme-
rung können Sie mögli-
cherweise die Annäherung
von Fahrten am Beginn der
Annährungsstrecke nicht
mehr sicher erkennen.

Ist dies der Fall, müssen Sie
zusätzliche Maßnahmen ergrei-
fen, wie z.B. den Einsatz von
Außenposten bei Arbeiten im
gesperrten Arbeitsgleis, wenn
vor Fahrten im Nachbargleis
gewarnt werden soll. Weiterhin
muss stets für eine der Sehauf-
gabe entsprechende Beleuch-
tung des Arbeitsplatzes gesorgt
werden. Können Sie dies nicht
sicherstellen, dürfen Sie die Ar-
beiten nicht mehr weiter führen.

Wenn Sie allein unterwegs sind
und sich selbst sichern, müs-
sen Sie Ihre Arbeiten einstellen,
wenn eine Fahrt z.B. durch
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Arbeiten an Bahnanlagen
im Winter

Gleissperrung nicht ausge-
schlossen werden kann, oder
Sie die Fahrt nicht sicher und
rechtzeitig am Beginn der An-
näherungsstrecke erkennen
können.  Sie dürfen auch nicht
weiterarbeiten, wenn Sie die
Anzeichen einer Fahrt nicht si-
cher und rechtzeitig deuten kön-
nen, z.B. durch sich senkende
Schranken am Bahnübergang
oder wenn Sie nicht zuverlässig
vor Fahrten gewarnt werden
können, z.B. durch das „War-
nerverfahren“.

Auch wenn Sie allein arbeiten,
ist ausreichende Beleuchtung
selbstverständlich, jedoch kann
bei Tätigkeiten geringen Um-
fanges, wie z.B. Kontrolltätig-
keiten, eine Handlampe ausrei-
chend sein.

Regen

� Bei Regen besteht zusätz-
lich zur schlechten Sicht
Rutschgefahr.

� Verkehrswege die z.B. mit
Bohlen hergestellt sind, kön-
nen glitschig werden.       �

In jedem Jahr muss man in der „dunklen
Jahreszeit“ mit zusätzlichen Gefahren, auch

bei der Arbeit, rechnen.

Besonders Arbeiten im Bereich von Gleisen
können durch Witterungseinflüsse

erschwert werden. Situationen, die in den
Sommermonaten übersichtlich sind, werden
aufgrund von Witterungseinflüssen plötzlich

unkalkulierbar, und verursachen im
schlimmsten Fall einen Unfall. Der folgende

Artikel von Dipl.-Ing. Jürgen Creter,
Technischer Aufsichtsdienst der EUK in

Frankfurt am Main, erläutert die Gefahren
und beschreibt, wie diesen Gefahren

begegnet werden kann.
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Arbeiten, Umgebungseinflüsse
und Sicherungsmaßnahmen
müssen ständig aufeinander ab-
gestimmt werden. Die verant-
wortliche Sicherungsaufsicht
muss beurteilen, ob das siche-
re Arbeiten bei den vorherr-
schenden Witterungsverhältnis-
sen, z.B. durch Anpassung der
Sicherungsmaßnahme und des
Sicherungsplanes, gewährleis-
tet werden kann.

Wenn Sie in einer Gruppe von
bis zu drei Personen unterwegs
sind, und Sie Ihre Kollegen si-
chern, müssen Sie diese Ent-
scheidung treffen.

Bestehen Zweifel, müssen Sie
Ihre Arbeit unterbrechen oder
ganz einstellen.

Allein sollen Sie bei Nebel nur
arbeiten, wenn eine Fahrt aus-
geschlossen ist. Eine Selbstsi-
cherung wäre denkbar, wenn
eine zuverlässige Warnung z.B.
durch das „Warnerverfahren“ si-
chergestellt ist, und die Fahrt
nur stattfindet, wenn Sie den
Sicherheitsraum aufgesucht ha-
ben (Verständigung mit zustän-
digem Fahrdienstleiter), oder
wenn das Gleis gesperrt ist.

Schnee

Schnee vereint alle bisher be-
schriebenen Gefahren.
� Bei Schneefall ist das Erken-

nen der Fahrt am Beginn der
Annäherungsstrecke nicht
mehr möglich.

� Durch fehlende Kontraste
wird die Erkennbarkeit von
Schienenfahrzeugen noch
weiter erschwert. Schneefall
dämpft Fahrgeräusche und
Warnsignale.

� Verkehrswege, Zufahrtswe-
ge oder Rand- und Zwi-
schenwege werden rutschig,
oder sind unter dem Schnee
vereist. Sie müssen damit
rechnen, dass Sie aufgrund
des Schnees zum Verlassen
des Gleisbereiches länger
brauchen; dies bedeutet
auch, dass sich die Räum-
zeit verlängert.

� Durch zugezogene Kapuzen
als Kälteschutz ist Ihr Blick-

winkel zusätzlich eingeengt
und die akustische Wahrneh-
mung ungünstig beeinflusst.

Die Sicherungsmaßnahmen
müssen auf  Schneefall abge-
stimmt werden.  Die veränder-
ten Räumzeiten der Arbeitsstelle
müssen bei der Ermittlung der
Annäherungsstrecke berück-
sichtigt werden. Eventuell müs-
sen zusätzliche Sicherungspos-
ten als Zwischen- oder Außen-
posten  eingesetzt werden. Die
Anzahl der Zwischenposten bei
Arbeiten im  nicht gesperrten
Arbeitsgleis ist jedoch be-
schränkt. Die genauen Rege-
lungen sind in der Unfallverhü-
tungsvorschrift „Arbeiten im
Bereich von Gleisen“ (GUV 5.7)
und in den Regeln für Sicherheit
und Gesundheitsschutz „Siche-
rungsmaßnahmen bei Arbeiten
im Gleisbereich von Eisenbah-
nen“ (GUV 15.2) nachzulesen.

Wetterschutzkleidung und
eventuell aufgesetzte Kapuzen
oder andere Persönliche
Schutzausrüstungen (PSA) als
Kälteschutz dürfen das Wahr-
nehmen von optischen und
akustischen Signalen nicht be-
hindern. Deshalb müssen alle
vorgesehenen Teile der PSA bei
der Wahrnehmbarkeitsprobe
getragen werden.

Aufgrund der „dicken“ Kleidung
sind Sie weniger beweglich.
Handschuhe behindern Sie un-
ter Umständen beim sicheren
Greifen.

Planen Sie daher für Ihre Arbeit
eine längere Dauer ein, damit
Sie nicht unter Zeitdruck gera-
ten. Denn Zeitdruck erzeugt
Stress und kann Sie zu unvor-
sichtigem Handeln verleiten.

Gutes Hören ist wichtig, gerade
weil Schnee und Nebel Geräu-
sche dämpft. Wägen Sie daher
das Tragen von Kapuzen oder
Mützen als Kälteschutz gut ab.
Verzichten Sie darauf, wenn es
die Witterung zulässt.

Die Durchführung der  Wahr-
nehmbarkeitsprobe außer-
halb des Gleisbereiches ist
besonders wichtig. Das zuver-

lässige Funktionieren der
Warnmittel ist von entschei-
dender Bedeutung und muss
jeweils vor Beginn der Arbeiten
und bei veränderten Betriebs-
und Umgebungsbedingungen
erneut durch Proben geprüft
werden. Tyfone können verei-
sen, Batterien, z.B. von opti-
schen Warnmitteln, können bei
Kälte weniger Spannung abge-
ben und die Funktion beein-
trächtigen, z.B. durch weniger
Leuchtkraft der Glühbirnen.

Wenn Sie allein unterwegs sind,
denken Sie stets daran, dass
Sie für Ihre Sicherung selbst
verantwortlich sind. Sie sollten
daher den Gleisbereich nur be-
treten, wenn durch Maßnah-
men, z.B. Gleissperrung, „Warn-
erverfahren“, sichergestellt ist,
dass sie durch eine Fahrt nicht
überrascht werden können.

Bei Schneefall und auch bei
Nebel erscheinen Entfernungen
näher oder weiter als sonst und
auch der Orientierungssinn re-
agiert nicht wie gewohnt. Ski-
fahrer können dies bestätigen,
denn Situationen wie „...die
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� Die Zufahrtswege zu den
Bahnanlagen können
schlammig und tief sein.

Tragen Sie zu Ihrer eigenen Si-
cherheit geeignete Schuhe.
Besonders zu empfehlen sind
knöchelhohe, atmungsaktive
und wasserfeste Schuhe. Das
Profil darf nicht „abgelaufen“
sein, damit ein sicherer Tritt in
rutschigem Gelände ermöglicht
wird.

Nebel

� Bei Nebel kann die Fahrt am
Beginn der Annäherungs-
strecke nicht mehr sicher er-
kannt werden.

� Fahrgeräusche und Warn-
signale werden durch Ne-
bel erheblich abgedämpft.
Bitte berücksichtigen Sie:
Das Achten auf Fahrgeräu-
sche ist keine erlaubte Si-
cherungsmöglichkeit. Es
wird hier dennoch erwähnt,
da Fahrgeräusche zumin-
dest Hinweise auf Fahrten
geben können.

� Feuchtigkeit schlägt sich auf
allen Oberflächen nieder.

Nebel kann bei bestimmten
Wetterlagen, besonders in der
Nähe von Gewässern, plötzlich
auftreten. Besondere Siche-
rungsmaßnahmen sind in die-
sem Fall zwingend notwendig.
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Abfahrt ging doch immer hier
runter...“, oder „der Weg muss
doch jetzt kommen...“ sind bei
schlechter Witterung trotz Orts-
kenntnis jedem Skifahrer be-
kannt. Rechnen Sie bei Ihrer
Arbeit mit dieser Verunsiche-
rung, denn sie führt zu Ablen-
kungen und kann Sie unvor-
sichtig machen.

Glatteis und
Eisregen

� Bei Glatteis müssen Sie da-
mit rechnen, dass sich Zu-
gangswege im Gelände in
Rutschbahnen verwandeln.

� Treppenabgänge auf Bö-
schungen können vereist
sein.

� Auf Brücken können Ver-
kehrswege vereist sein. Auf
Kabelkanälen kann es vor-
kommen, dass sich zwi-
schen nicht vereisten De-
ckeln vereiste Stellen befin-
den.

� Im Schatten von Brücken ist
damit zu rechnen, dass Ver-
kehrswege länger vereist sind,
als an sonnigen Stellen.

� Es besteht die Gefahr von
Eisabwurf von vorbeifahren-
den Zügen. Auch wenn Sie
sich im Sicherheitsraum be-
finden, dürfen Sie dies nicht
außer Acht lassen.

Lassen Sie beim Begehen von
Verkehrswegen und von Trit-
ten, die von Böschungen her-
abführen, besondere Vorsicht
walten, vor allem wenn Sie al-
lein arbeiten. Denken Sie dar-
an, dass ein Sturz  lebensbe-
drohlich sein kann. Das Liegen
im Schnee führt bereits nach
kurzer Zeit zu Unterkühlungen.
Wenn Sie besinnungslos sind
und nicht selbst Hilfe herbeiho-
len können, besteht die Gefahr,
dass Ihnen, selbst wenn Mel-
desysteme in Ihrem Betrieb ein-
gerichtet sind, nicht rechtzeitig
geholfen werden kann.

Besonders an sonnigen Win-
tertagen besteht die Gefahr,
dass unter der Schneedecke
vereiste Stufen oder Wege an-
zutreffen sind, weil die Schnee-
decke durch die Sonne taut,
und das Tauwasser unter der
geschlossenen Decke am kal-
ten Boden sofort wieder ge-
friert.

Besteht die Gefahr des Eisab-
wurfes, dürfen Sie nur unauf-
schiebbare Arbeiten durchfüh-
ren. Das Arbeitsgleis muss dann
gesperrt werden. Wenn Zügen
im nicht gesperrten Nachbarg-
leis vorbeifahren, müssen Sie
den, dem gesperrten Gleis zu-
gewandten Sicherheitsraum
aufsuchen. Für die Fahrten im
Nachbargleis ist eine besonde-
re Geschwindigkeitsregelung
vorgeschrieben.

Schneeräum-
arbeiten

� Im Weichenbereich
Eine Arbeitsgruppe von bis zu
drei Personen darf sich selbst
sichern, wenn einer die Siche-
rung der anderen übernimmt.
Wenn Sie die Sicherung über-
nehmen, dürfen Sie nur mitar-
beiten, wenn das Gleis gesperrt
ist oder Sie z.B. durch das

„Warnerverfahren“ zuverlässig
vor Fahrten benachrichtigt wer-
den. Wenn Sie allein arbeiten,
müssen Sie trotz Ihrer Tätigkeit
in der Lage sein sich selbst zu
sichern. Bei Schneeräumarbei-
ten in Weichen ist die Wahrneh-
mung von Schienenfahrzeugen,
z.B. durch fehlende Kontraste,
beeinträchtigt. Es muss vor
Beginn der Arbeiten entschie-
den sein, ob Sie in der Lage
sind, solche Arbeiten in Abhän-
gigkeit der Örtlichkeit und der
Witterung sicher durchzuführen.
Oft wird ein Arbeiten im zu räu-
menden Abschnitt nur im ge-
sperrten Gleis zu verantworten
sein. Beachten Sie, dass der
Einsatz von Auftaugeräten zu-
sätzliche Geräusche produ-
ziert, die die Wahrnehmung von
Umgebungsgeräuschen weiter
beeinträchtigen.

� Schneeräumarbeiten auf
freier Strecke
Sie dürfen bei Schneeräumar-
beiten den Schneepflug oder
die Schneeschleuder nur zu
Schneeräumarbeiten verlassen,
wenn Sie bei der Vorbeifahrt
von Schienenfahrzeugen den
Sicherheitsraum stets sicher
erreichen können. Müssen Sie
im Bereich von „Schneemau-
ern“ arbeiten, dürfen Sie dies
nur, wenn Austrittsnischen, in
denen Sie Schutz vor vorbei-
fahrenden Zügen finden kön-
nen, in ausreichender Zahl vor-
handen sind und sie diese
jederzeit sicher erreichen kön-
nen. Bei der Vorbeifahrt von
Schneepflügen oder Schnee-
schleudern dürfen Sie sich in
diesen Nischen jedoch nicht
aufhalten! Es besteht sonst die
Gefahr, dass Sie verschüttet
werden. Auch auf Schneemau-
ern dürfen Sie sich nicht aufhal-
ten, denn Schneemauern kön-
nen durch die Erschütterungen
vorbeifahrender Schienenfahr-
zeuge zusammenrutschen.

Ein Appell
zum Schluss

Witterungseinflüsse bringen
vielfältige Gefahren mit sich, mit
denen Sie bei Ihrer Arbeit rech-
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nen und die Sie unbedingt be-
achten müssen. Im Zweifelsfall
handeln Sie immer zu Gunsten
Ihrer eigenen Sicherheit und der
Sicherheit Ihrer Kollegen. Vor
allem bei unvorhergesehenen
Wetterumschlägen können Sie
sehr schnell in unkalkulierbare,
gefährliche Situationen geraten.
Suchen Sie den Sicherheits-
raum auf, oder wenn Sie als
Sicherungsaufsicht tätig sind,
lassen Sie die Ihnen anvertrau-
ten Kollegen den Sicherheits-
raum aufsuchen, bevor Sie sich
Gedanken über Ihr weiteres
Vorgehen machen. Sie können
dann mit der nötigen Sorgfalt
prüfen, ob und wie die Siche-
rungsmaßnahmen anzupassen
sind, ohne dass Ihre Kollegen
oder Sie selbst durch den Bahn-
betrieb gefährdet sind.

Es ist Ihre Aufgabe, die Vorga-
ben der UVV GUV 5.7 in Verbin-
dung mit den RSG GUV 15.2
auch im Winter umzusetzen.
Hinweise hierzu finden Sie auch
im Merkblatt „Arbeiten an Bahn-
anlagen im Gleisbereich von
Eisenbahnen“ (GUV 25.7.3).

Trotz der dargestellten Gefah-
ren sind die Wintermonate aber
auch besonders reizvoll. Damit
Sie den Winter mit Ihrer Familie
genießen können:

DENKEN SIE BITTE DARAN:

S I C H E R A R B E I T E N

ES LOHNT ZU LEBEN



Eisenbahn-Unfa l lkasse

profil zeigen!

Sicher arbeite
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